
 

 

 

Flurbereinigung Wyhl (Ortslage) 

Landkreis Emmendingen 

 

Veröffentlichung einer Bekanntmachung 

 

Freiburg, den 26.02.2024 

Unser Zeichen: 2820 – B1.21 

 

Anlagen: - Öffentliche Bekanntmachung vom 20.02.2024, erhebliche Änderung des Flurberei-

nigungsgebiets der Flurbereinigung Wyhl (Ortslage) 

- Bescheinigung über die öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die anliegende öffentliche Bekanntmachung wird mit der Bitte übersandt, sie in der Gemeinde nach 

den für die öffentliche Bekanntmachung von Verfügungen der Gemeinde bestehenden Rechtsvor-

schriften (Bekanntmachungssatzung) sofort zu veröffentlichen. 

Auf §§ 135, 110 des Flurbereinigungsgesetzes - FlurbG -  in der Fassung vom 16.3.1976 (BGBl. I 

S. 546) wird verwiesen. 

Die öffentliche Bekanntmachung muss unverändert veröffentlicht werden; auch der Name des Landratsamts 

- Untere Flurbereinigungsbehörde - sowie der Name des Unterzeichners müssen abgedruckt werden. Etwaige 

erläuternde Ergänzungen der Gemeinde, z.B. zum Zimmer, in dem die Unterlagen ausliegen, sind als Ergän-

zungen der Gemeinde zu kennzeichnen. 

Es wird gebeten, die beiliegende Bescheinigung auszufüllen, nach der Veröffentlichung zu beurkun-

den (Unterschrift und Siegel) und dann umgehend an die Gemeinsame Dienststelle Flurneuord-

nung in der Berliner Allee 3a in 79114 Freiburg zurückzugeben. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Schopp 

Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung 

Berliner Allee 3a, 79114 Freiburg i. Br. 

      
Gemeinde Forchheim 
Herrenstraße 33 
79362 Forchheim 

Gemeinsame Dienststelle  

Flurneuordnung 

der Landratsämter  

Breisgau-Hochschwarzwald 

und Emmendingen  

 

 Fachbereich 540 

Annette Schopp 

Berliner Allee 3a, 79114 Freiburg 

Zimmernummer: 1-12 

 

Telefon: 0761 2187-5437 

Telefax: 0761 2187-5499 

E-Mail: annette.schopp@lkbh.de 

 

Sprechzeiten:  

nach Vereinbarung 

 

 
 


